
 Anwalt der Anwälte

Mittwoch, 31. Januar 2024

18.30 Uhr Begrüßungsabend in der RA-MICRO 
Anwaltslounge im Cube Berlin 

 Edith Kindermann, Präsidentin des DAV, 
Rechtsanwältin und Notarin 

 Dr. Nathalie Oberthür, Vorsitzende des 
 Arbeitsrechtsausschusses im DAV,   

Rechtsanwältin

Donnerstag, 1. Februar 2024

09.15 Uhr Eröffnung
 Dr. Doris-Maria Schuster, Vorsitzende 
 der AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwältin 

09.30 Uhr Grußwort
 Micha Klapp, Staatssekretärin für Arbeit und 

Gleichstellung des Landes Berlin 

09.45 Uhr Eröffnungsvortrag
 Prof. Dr. Adam Sagan, Universität Bayreuth

10.15 Uhr Vorstellung der Panels
 Prof. Dr. Clemens Höpfner, Geschäftsfüh-

render Direktor des Instituts für Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln

10.30 Uhr Panel I: (Über-)Forderung der   
Arbeitsvertragsparteien?
• Impulsreferate: Dr. Peter Krasberg,  

Head of Labor Law & Relations der  
Evonik Industries AG 

 Prof. Dr. Johanna  Wenckebach, Wissen-
schaftliche Direktorin des Hugo Sinzheimer 
Instituts für Arbeits- und Sozialrecht (HSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung

• Diskussionsbeiträge: Carl-Julius 
 Cronenberg, Mitglied des Deutschen 

Bundestags (FDP)
 Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin  

des Bundesverbands der Personalmana-
ger*innen

 Prof. Dr. Matthias Jacobs, Vizepräsident 
des Deutschen Arbeitsgerichtsverbands

• Moderation: Dr. Andrea Panzer-Heemeier, 
Rechtsanwältin

11.30 Uhr Kaffeepause

12.00 Uhr Diskussion Panel I

14.00 Uhr Mittagspause

15.00 Uhr Panel II: Die Rolle der 
 Tarifvertragsparteien in einer modernen 

Arbeitswelt
• Impulsreferate: Verena zu Dohna,  

Ressortleiterin Betriebsverfassung und 
Mitbestimmungspolitik beim Vorstand der 
IG Metall, Rechtsanwältin

 Roland Wolf, Geschäftsführer der 
 Abteilung Arbeitsrecht und Tarifpolitik im 

BDA
• Diskussionsbeiträge: Wilfried Oellers, 

Mitglied des Deutschen Bundestags (CDU)
 Christian Riechert, Referatsleiter im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Prof. Dr. Jürgen Treber, Vorsitzender  
Richter am Bundesarbeitsgericht

 Thomas Ubber, Rechtsanwalt
• Moderation: Markus Künzel, Rechtsanwalt 

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Diskussion Panel II

18.30 Uhr Ende des ersten Veranstaltungstages

19.30 Uhr Abendveranstaltung im Zollpackhof 
 Dinnerspeech: Dr. Johannes Schipp, 
 ehemaliger Vorsitzender der 
 AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwalt

Freitag, 2. Februar 2024

09.00 Uhr Panel III: Herausforderungen für die 
moderne Betriebsratsarbeit 
• Impulsreferate: Erika Rasch, Senior Vice 

President Human Resources People and 
Culture der Bosch-Gruppe

 Frank Sell, Vorsitzender des Gesamtbe-
triebsrats der Robert Bosch GmbH

• Diskussionsbeiträge: Katja Bernhard, 
Vorsitzende des Bundes der Richterinnen 
und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit

 Jan Dieren, Mitglied des Deutschen  
Bundestags (SPD)

 Benja Mausner, Rechtsanwalt
• Moderation: Dr. Ulrich Sittard,  

Rechtsanwalt

10.00 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr Diskussion Panel III

12.30 Uhr Gesamtberichterstattung
 Prof. Dr. Clemens Höpfner, Geschäftsfüh-

render Direktor des Instituts für Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln

13.30 Uhr Ende der Veranstaltung

 Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Information und Anmeldung: 
Philipp Arndt
arndt@anwaltakademie.de
Tel.: 030 / 726153-181
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Termin Mittwoch, 31. Januar 2024, 
18.30 Uhr bis Freitag, 2. Februar 
2024, 13.30 Uhr
(insgesamt 11,25 Vortragsstunden)
FAO-Bescheinigung gem. § 15 
FAO über 11,25 Stunden wird 
erteilt!

Tagungsort
Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, 
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin
Zimmerreservierung unter Tel.:  030 
7407 43 990, E-Mail:   
reservations.kanzleramt-berlin@
steigenberger.com
Abrufstichwort: Arbeitsrechtstag

Gebühr
395,- EUR Mitglieder der Arbeitsge-

meinschaft Arbeitsrecht/
FORUM Junge Anwalt-
schaft

495,- EUR Mitglieder DAV
595,- EUR Nichtmitglieder
USt. frei nach § 4 Nr. 22 a) UStG

Rahmenprogramm
Begrüßungsabend in der RA-MICRO 
Anwaltslounge im Cube Berlin
25,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)
 
Abendveranstaltung im Zollpackhof
120,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)

Die Onlineanmeldung fi nden Sie unter: 
https://www.anwaltakademie-event.de/2124

Diskussionsforum
Dieser Kongress richtet sich an alle im Arbeitsrecht Tätigen, insbesondere Rechtsanwälte, Richter, Parlamentarier, Vertreter der Ministerien, Hochschullehrer,
Unternehmens- und Verbandsjuristen.

6. Deutscher Arbeitsrechtstag
Die moderne Arbeitswelt zwischen regulatorischer Überfrachtung, notwendigen 
Schutzmechanismen und den Anforderungen des Marktes

vom 31. Januar bis 2. Februar 2024 im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt und Online

 

NZA Editorial Heft 24/2023
 

Tarifpluralität in der Betriebsverfassung 
Fragte man den jüngst verstorbenen Dr. Dirk Neumann, warum er als Vorsitzender 
Richter am Tarifsenat des BAG am richterrechtlich begründeten Grundsatz der Tarif- 
einheit festgehalten habe, so bekam man die knappe Antwort: Im Interesse der Prak-
tikabilität und der klaren Ordnung im Betrieb.  
Nach Freigabe von Tarifpluralität durch den 4. Senat unter Vorsitz von 
Klaus Bepler am 7.7.2010 (NZA 2010, 1068) wurden auch die rechtli-
chen Zweifelsfragen im Bereich der Betriebsverfassung evident: Wie wirkt 
sich die Tarifpluralität auf die Tarifsperren aus § 77 III und § 87 I ES  
BetrVG aus, wenn im Betrieb zwei Tarifverträge mit Inhaltsnormen mit-
einander konkurrieren? Wie ist die Tarifpluralität aufzulösen, wenn die 
von einer Gewerkschaft vereinbarte Inhaltsnorm auf eine von der anderen 
Gewerkschaft abgeschlossene Betriebsnorm trifft, die nach § 3 II TVG alle 
Arbeitsverhältnisse im Betrieb erfasst? Ist eine Trennung nach den Ge-
werkschaftsmitgliedern möglich und benötigt ein Betriebsrat hierzu nicht 
eine Kenntnis der jeweiligen normativen und/oder arbeitsvertraglichen 
Bindung an den jeweiligen Tarifvertrag?  
Das BAG hat mit einem zeitlichen Versatz begonnen, diese Fragen einer dogmati-
schen Lösung zuzuführen: Mit Beschluss vom 18.11.2014 (1 AZR 257/13, NZA 
2015, 306) entschied das BAG, das jedenfalls im Zeitraum von aktuellen Tarifver-
handlungen die Frage nach der Gewerkschaftsmitgliedschaft unzulässig sei. Dies 
spricht im Umkehrschluss dafür, dass der Arbeitgeber jedenfalls jenseits der Tarif- 
runden eine entsprechende Frage bei Tarifpluralität im laufenden Arbeitsverhältnis 
adressieren kann, um seine Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis wie auch gegenüber 
den Sozialversicherungen und der Finanzverwaltung ordnungsgemäß erfüllen zu 
können. Beginnend mit Beschluss vom 14.4.2015 (1 ABR 66/13, NZA 2015, 1077) 
entschied das BAG, dass der Arbeitgeber bei einer Ein- oder Umgruppierung nach 
§ 99 BetrVG bei Tarifpluralität im Betrieb dem Betriebsrat eine beabsichtigte Ein-
gruppierung jeweils getrennt nach den konkurrierenden Tarifverträgen mitzuteilen 
habe. Es steht dabei zu vermuten, dass hierdurch die Betriebsräte keine Kenntnis von 
der jeweiligen Mitgliedschaft erlangen sollen, weil dadurch die Konkurrenz unter 
den „gewerkschaftlich orientierten Lagern“ in den Betriebsräten weiter angefacht 
würde. Ggf. droht den Mitgliedern einer Gewerkschaft auch insoweit die Gefahr  
einer Diskriminierung?  
Mit jüngstem Beschluss vom 25.1.2023 (4 ABR 4/22, NZA 2023, 979) entschied das 
BAG, dass bei Tarifpluralität jeder der im Betrieb konkurrierenden Tarifverträge eine 
Sperrwirkung nach § 87 I ES BetrVG gegenüber der Mitbestimmung des Betriebs- 
rates im Bereich der sozialen Angelegenheiten entfalte. Bei einer Konkurrenz von In-
halts- mit Betriebsnormen im Betrieb sperre jedenfalls die Inhaltsnorm als Ausdruck 
eines gewerkschaftlichen Geltungsanspruchs gegenüber einem Tarifvertrag mit einer 
Öffnungsklausel zugunsten der Betriebsparteien.   
Abzuwarten bleibt, wie das BAG in der kommenden Zeit die Kollisionsfragen unter 
dem Grundsatz der gesetzlich angeordneten Tarifeinheit nach § 4a II TVG beantwor-
ten wird. Hier dürfte – bei aller Vorsicht – anders als bei Tarifpluralität zu erwarten 
sein, dass sich allein der Tarifvertrag der Mehrheits-Gewerkschaft im Betrieb durch-
setzt und somit insbesondere eine Sperrwirkung entfaltet. 
 

Professor Dr. Cord Meyer, Berlin 


